
Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für den Besuch des
gemeindlichen Kindergartens

(Kindergartengebührensatzung)

Die Gemeinde Wettstetten erlässt aufgrund der Art. 23 und 24 der Gemeindeordnung (GO in
der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBi. S. 796), zuletzt geändert
durch Verordnung vom 04. Juni 2024 (GVBI. 8. 98) folgende

Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für den Besuch des
gemeindlichen Kindergartens (Kindergartengebührensatzung):

§ 1 Gebührenerhebung

Die Gemeinde erhebt für die Benutzung des Kindergartens und für die Verpflegung Gebühren
nach Maßgabe dieser Satzung.

§ 2 Gebührenschuldner

Gebührenschuldner sind die Personensorgeberechtigten des Kindes, das in den Kindergarten
aufgenommen ist - dies gilt auch dann, wenn das Kind durch einen Vertretungsberechtigten
oder nur einen Personensorgeberechtigten angemeldet wurde. Mehrere Gebührenschuldner
haften als Gesamtschuldner.

§ 3 Betreuungsgebühren, Gebührensatz

(1) Für den Besuch des Kindergartens sind folgende monatliche Betreuungsgebühren zu
entrichten:

Die Betreuungsgebühr beträgt:

a) für den Zeitraum vom 01.09.2024 bis 31.08.2025

Kinder bis zum 3. Lebensjahr:
Buchungszeit von 4 Stunden 253,00 €
Buchungszeit bis 5 Stunden 305,00 €

Buchungszeit bis 6 Stunden 357,00 €
Buchungszeit bis 7 Stunden 409,00 €

Buchungszeit bis 8 Stunden 461,00 €

Buchungszeit bis 9 Stunden 513,00 €
Buchungszeit bis 10 Stunden 564,00 €

Kinder ab vollendeten 3. Lebensjahr:
Buchungszeit von 4 Stunden 159,00 €

Buchungszeit bis 5 Stunden 188,00 €
Buchungszeit bis 6 Stunden 218,00 €

Buchungszeit bis 7 Stunden 248,00 €

Buchungszeit bis 8 Stunden 277,00 €

Buchungszeit bis 9 Stunden 307,00 €
Buchungszeit bis 10 Stunden 337,00 €
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